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Umdruck 16/2248 Finanzministerium 

des Landes 
Schleswig-Holstein  

 
 
 
 
 
An den Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: Staatssekretär
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
Kiel, 02. August 2007 
 
 
 
Vorlage des MWV i. S. „Unterrichtung des Finanzausschusses über die 
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land 
Schleswig-Holstein über die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge für die 
Bergbehörden.“  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 
die anliegende Finanzausschussvorlage des Ministeriums für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verkehr übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

gez. 

Dr. Arne Wulff 
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 Minister 

Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
24105 Kiel 
 
über 
Finanzministerium des Landes  
Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 
 
 
 

 
 
Kiel, 27. Juli 2007 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
die beiliegende Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem 
Land Schleswig-Holstein über die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge für die Bergbehör-
den übersende ich Ihnen zur Unterrichtung des Finanzausschusses. 
 
Die Verwaltungsvereinbarung regelt u.a. die Kosten, die dem Land Niedersachen für die 
Wahrnehmung der bergbaulichen Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein entstehen. 
Festgelegt werden für das Jahr 2007 = 672.500,00 €, für das Jahr 2008 = 686.000,00 €. 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. Die Vereinbarung ist befristet auf 
zwei Jahre. Danach soll mit Niedersachsen eine neue Vereinbarung mit Orientierung an 
der KLR geschlossen werden. 
 
Das Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen über die Bergbehörden besteht in seinem Ursprung seit 1954 und wurde zuletzt am 
07./25.06.2002 überarbeitet. Es gilt auf unbestimmte Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dietrich Austermann     
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